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 Kurzfassung 
 

1 Allgemeine Angaben zur Statistik Seite 4 
• Grundgesamtheit: Anzahl der Leistungen in den Bereichen Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vor-

mundschaften, Beistandschaften, Sorgerecht und Sorgeerklärungen sowie Maßnahmen des Famili-
engerichts  

• Räumliche Abdeckung: Deutschland, Bundesländer.  
• Berichtszeitraum/-zeitpunkt: 1. Januar bis 31. Dezember  
• Periodizität: jährlich  
• Rechtsgrundlagen: Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)  
• Geheimhaltung: § 16 BStatG  
• Qualitätsmanagement: Es existieren zahlreiche Maßnahmen zur Qualitätssicherung.  

2 Inhalte und Nutzerbedarf Seite 5 
• Inhalte der Statistik: Erfasst werden die Anzahl der Leistungen in den Bereichen Pflegeerlaubnis, 

Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Sorgerecht und Sorgeerklärungen sowie Maß-
nahmen des Familiengerichts.  

• Nutzerbedarf: Mit der Befragung sollen umfassende und zuverlässige statistische Daten zu der An-
zahl der Leistungen in den Bereichen Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistand-
schaften und Sorgerecht sowie Maßnahmen des Familiengerichts bereitgestellt werden. Die Ergeb-
nisse werden für regionale und zeitliche Vergleiche sowohl hinsichtlich der Zahl der betroffenen Kin-
der und Jugendlichen als auch hinsichtlich der Entwicklung der erfassten Tatbestände benötigt. Fer-
ner dienen die Angaben zur Beantwortung von aktuellen jugendpolitischen Fragestellungen sowie 
zur Verfolgung der gesellschaftlichen Entwicklung im Bereich der elterlichen Sorge; sie sind außer-
dem von Bedeutung für die Fortentwicklung des Jugendhilferechts.  

• Nutzerkonsultation: Die Interessen der Nutzer finden auf verschiedenen Wegen Berücksichtigung.  

3 Methodik Seite 6 
• Konzept der Datengewinnung: Die Statistik der Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, 

Beistandschaften, Sorgerecht, Sorgeerklärungen wird als Sekundärstatistik mittels einer Vollerhe-
bung durchgeführt.  

• Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung: Vom Statistischen Bundesamt werden die Er-
hebungsunterlagen und Aufbereitungsprogramme vorbereitet sowie das Bundesergebnis erstellt. 
Die Durchführung der statistischen Erhebung, die Aufbereitung der Daten und die Veröffentlichung 
der länderbezogenen Ergebnisse erfolgt bei den Statistischen Ämtern der Länder.  

• Beantwortungsaufwand: Zum Zwecke der Erhebung der Statistik findet keine Belastung von Aus-
kunftsgebenden statt.  

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit Seite 6 
• Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit: Die Ergebnisse der Statistik sind grundsätzlich von 

hoher Aussagekraft und Qualität.  
• Stichprobenbedingte Fehler: Aufgrund der Konzeption als Vollerhebung sind stichprobenbedingte 

Fehler ausgeschlossen.  
• Nicht-stichprobenbedingte Fehler: Verzerrungen durch nicht-stichprobenbedingte Fehler sind in der 

Statistik der Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Sorgerecht, Sor-
geerklärungen weitgehend ausgeschlossen.  

• Revisionen: Bei der Statistik der Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaf-
ten, Sorgerecht, Sorgeerklärungen werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Daher gelten 
veröffentlichte Daten in der Regel als endgültig.  

5 Aktualität und Pünktlichkeit Seite 7 
• Aktualität: Die Bundesergebnisse werden in der Regel 7 Monate nach Ablauf des Erhebungszeitrau-

mes vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht.  
• Pünktlichkeit: Die geplanten Veröffentlichungstermine werden in der Regel eingehalten.  

6 Vergleichbarkeit Seite 7 
• Räumliche Vergleichbarkeit: Die Erhebungsmethoden und –abläufe sind in allen Bundesländern und 

für das gesamte Bundesgebiet einheitlich. Die Ergebnisse sind daher räumlich vergleichbar.  
• Zeitliche Vergleichbarkeit: Durch die Änderungen im SGB VIII sind die Angaben zu den Kindern in 

erlaubnispflichtiger Tagespflege sowie die Zahl der Vaterschaftsfeststellungen nur bis zum Jahr 
2004 vorhanden und somit auch vergleichbar. Ab dem Jahr 2004 stehen Angaben zu dem gemein-
samen Sorgerecht und ab dem Jahr 2005 die Angaben zu der Anzahl der Tagespflegepersonen mit 
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Erlaubnis nach § 43 SGB VIII zur Verfügung sowie ab dem Jahr 2012 auch Angaben zu den Maßnah-
men des Familiengerichts.  

7 Kohärenz Seite 7 
• Statistikübergreifende Kohärenz: Die Erhebungsinhalte aller Teile der Kinder- und Jugendhilfestatis-

tiken sind grundsätzlich so aufeinander abgestimmt, dass zusammenhängende Aussagen über ein-
zelne Themenfelder sowie die dazugehörenden Ausgaben möglich sind.  

• Statistikinterne Kohärenz: Die Statistik weist keine Inkonsistenzen auf.  

8 Verbreitung und Kommunikation Seite 8 
• Verbreitungswege: Die Ergebnisse der Statistik werden als Pressemitteilung und in verschiedenen 

Veröffentlichungen publiziert.  
• Richtlinien der Verbreitung: Die Richtlinien der Verbreitung sind für alle Nutzergruppen einheitlich.  

9 Sonstige fachstatistische Hinweise Seite 8 
./.  
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1 Allgemeine Angaben zur Statistik 
1.1 Grundgesamtheit 
Grundgesamtheit der Statistik sind die Anzahl der Leistungen in den Bereichen Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormund-
schaften, Beistandschaften, Sorgerecht und Sorgeerklärungen sowie Maßnahmen des Familiengerichts.  

Die Meldungen über die Leistungen erfolgen durch die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.  

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten) 
Die Erhebung erstreckt sich auf die Zahl der Pflegekinder am Jahresende, für die eine Pflegeerlaubnis nach § 44 SGB VIII 
erteilt wurde, die Zahl der Pflegepersonen für die eine Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII besteht sowie die Gesamtzahlen 
der Kinder und Jugendlichen unter gesetzlicher und bestellter Amtsvormundschaft, bestellter Amtspflegschaft sowie unter 
Beistandschaft. Ferner erfasst die Statistik für das abgelaufene Jahr die Zahl der Kinder und Jugendlichen, für die Maß-
nahmen des Familiengerichts eingeleitet wurden und die abgegebenen bzw. gerichtlich ersetzten Sorgeerklärungen nicht 
miteinander verheirateter Eltern.  

1.3 Räumliche Abdeckung 
Deutschland und Bundesländer.  

Tiefere Gliederung durch die Statistischen Ämter der Länder (Regierungsbezirke, Stadt- und Landkreise).  

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
Berichtszeitraum ist das abgelaufene Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres.  

 

a) Die Erhebung über die Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und die Beistandschaft sowie die Pflegeerlaubnis erfolgt 
zum 31. Dezember.  

b) Die Erhebung über die Maßnahmen des Familiengerichts und Sorgeerklärungen erfolgt für das abgelaufene Kalender-
jahr.  

1.5 Periodizität 
Die Statistik der Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Sorgerecht, Sorgeerklärungen wird 
jährlich durchgeführt.  

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
Rechtsgrundlage der Statistik der Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Sorgerecht, Sorge-
erklärungen sind die §§ 98 bis 103 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – (Artikel 1 
des Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I 
S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (BGBl. S. 795) in Verbindung mit dem Bundes-
statistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. 
September 2007 (BGBl. I S. 2246).  

Erhoben werden die Angaben zu § 99 Abs. 4, 5, 6a und 6b SGB VIII.  

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG geheim gehalten.  

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
Entfällt.  

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht ausschließlich Angaben auf Ebene der Bundesländer.  

1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
Zur Qualitätssicherung werden im Prozess der Statistikerstellung vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die zur Sicherung 
der Qualität der Daten beitragen. Auf der Seite der Datenaufbereitung und –auswertung sichern regelmäßige und umfang-
reiche Plausibilitätskontrollen Aussagekraft und Qualität der Ergebnisse.  

1.8.2 Qualitätsbewertung 
Aufgrund der bestehenden Auskunftspflicht und den durchgeführten Maßnahmen der Qualitätssicherung (siehe Punkt 
1.8.1) ist die Qualität der Statistik als hoch anzusehen.  
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2 Inhalte und Nutzerbedarf 
2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 
Erfasst werden die Anzahl der Leistungen in den Bereichen Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistand-
schaften, Sorgerecht und Sorgeerklärungen sowie Maßnahmen des Familiengerichts.  

2.1.2 Klassifikationssysteme 
Es werden keine Klassifikationssysteme angewandt.  

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen 
Amtsvormundschaft ist eine vom Jugendamt ausgeübte Vormundschaft. Bei der Vormundschaft wird die elterliche Sorge 
(Vormundschaft über Minderjährige) von einem Dritten, dem Vormund, ausgeübt. Voraussetzung ist, dass das Kind oder 
der Jugendliche nicht unter elterlicher Sorge steht. Kinder und Jugendliche bedürfen insbesondere dann eines Vormunds, 
wenn ihre Eltern als die eigentlichen gesetzlichen Vertreter entweder gestorben sind oder die elterliche Sorge nicht mehr 
ausüben dürfen (Sorgerechtsentzug) oder wollen (Adoptionsfreigabe). Einen Vormund erhalten auch Kinder minderjähriger 
Mütter, die nicht mit dem Vater des Kindes verheiratet sind.  

Man unterscheidet die bestellte Amtsvormundschaft und die gesetzliche Amtsvormundschaft. Bestellte Amtsvormund-
schaft tritt insbesondere durch den Entzug der elterlichen Sorge ein, gesetzliche Amtsvormundschaft, wenn ein Kind von 
einer minderjährigen Mutter geboren wird, die nicht mit dem Vater des Kindes verheiratet ist, oder wenn Eltern ihr Kind zur 
Adoption freigeben. Die Amtsvormundschaft erstreckt sich grundsätzlich auf die gesamte elterliche Sorge (Personensorge 
und Vermögenssorge).  

Amtspflegschaft ist eine vom Jugendamt ausgeübte Pflegschaft. Pflegschaften dienen der Fürsorge in persönlichen und 
wirtschaftlichen Belangen einer Person; im Gegensatz zur Vormundschaft umfasst die Pflegschaft nur die Wahrnehmung 
bestimmter Angelegenheiten der elterlichen Sorge.  

Daher schließt die Amtsvormundschaft die Aufgaben der Amtspflegschaft ein. Dennoch können unter bestimmten Um-
ständen Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft nebeneinander bestehen.  

Bestellte Amtspflegschaften bedürfen der ausdrücklichen Anordnung durch das Familiengericht.  

Gesetzliche Amtspflegschaften sind nach der Reform des Beistandschaftsgesetzes zum 1. Juli 1998 entfallen und wurden 
in Beistandschaften umgewandelt.  

Beistandschaft ist die Unterstützung eines allein erziehenden, sorgeberechtigten Elternteils auf dessen Antrag durch das 
Jugendamt. Der Beistand nimmt nicht Angelegenheiten der elterlichen Sorge wahr, sondern unterstützt den Sorgeberech-
tigten bei der Ausübung der elterlichen Sorge. Beistandschaften können zur Feststellung der Vaterschaft und / oder zur 
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen beantragt werden. Beistandschaften sind daher von Erziehungsbeistand-
schaften (§ 30 SGB VIII) nach Voraussetzungen und Aufgabenstellung zu unterscheiden.  

Pflegeerlaubnis nach § 44 SGB VIII:  

- Pflegekinder sind Personen unter 18 Jahren, die sich dauernd oder nur für einen Teil der Woche, jedoch regelmäßig au-
ßerhalb des Elternhauses in Familienpflege befinden und für die eine Pflegeerlaubnis gemäß § 44 SGB VIII erteilt worden 
ist.  

Man unterscheidet:  

- Vollpflege ist die ununterbrochene Pflege bei Tag und Nacht,  

- Wochenpflege ist die regelmäßige, nicht nur gelegentliche Pflege über Tag und Nacht während eines Teils der Woche.  

Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII:  

- Nach § 43 SGB VIII bedürfen alle Personen, die Kinder außerhalb ihrer Wohnung in anderen Räumen während des Tages 
mehr als fünfzehn Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger als drei Monate betreuen, einer Erlaubnis des Jugendamtes.  

Sorgeerklärungen:  

Die Begründung der gemeinsamen Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern wird danach differenziert, ob die gemein-
same Sorge durch von beiden Elternteilen abgegebene Sorgeerklärungen (§ 1626 a Abs. 1 Nr. 1 BGB) begründet wurde 
oder ob das Familiengericht eine Sorgeerklärung ersetzt hat (Art. 224 § 2 Abs. 3 EGBGB).  

Maßnahmen des Familiengerichts:  

Wird das köperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht 
gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Ab-
wendung der Gefahr erforderlich sind.  
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Sorgerechtsentzug:  

Die elterliche Sorge kann vollständig oder teilweise durch das Familiengericht entzogen werden und auf das Jugendamt 
oder einen Dritten als Vormund oder Pfleger übertragen werden (§ 1666 Abs. 3 Nr. 6 BGB).  

2.2 Nutzerbedarf 
Mit der Befragung sollen umfassende und zuverlässige statistische Daten zu der Anzahl der Leistungen in den Bereichen 
Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften und Sorgerecht sowie Maßnahmen des Familienge-
richts bereitgestellt werden. Die Ergebnisse werden für regionale und zeitliche Vergleiche sowohl hinsichtlich der Zahl der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen als auch hinsichtlich der Entwicklung der erfassten Tatbestände benötigt. Ferner 
dienen die Angaben zur Beantwortung von aktuellen jugendpolitischen Fragestellungen sowie zur Verfolgung der gesell-
schaftlichen Entwicklung im Bereich der elterlichen Sorge; sie sind außerdem von Bedeutung für die Fortentwicklung des 
Jugendhilferechts.  

Zu den Hauptnutzern der Statistik zählen Ministerien des Bundes und der Länder, Kommunen (z. B. Jugendhilfeaus-
schüsse), Universitäten, Medien und Studenten.  

2.3 Nutzerkonsultation 
Das Erhebungskonzept wurde zur Einführung des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) im Jahr 1990 bzw. 
1991 von der Arbeitsgruppe Jugendhilfestatistik der Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesjugendbehörden (AGOLJB) 
erstellt. In der Arbeitsgruppe Jugendhilfestatistik waren seinerzeit Fachministerien einzelner Bundesländer, das Bundes-
ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, die Kommu-
nalen Spitzenverbände, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und die Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder vertreten.  

Entsprechend den Anforderungen aus Politik, Wissenschaft und Praxis wird u. a. in Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle 
Kinder- und Jugendhilfestatistik (AKJStat) an der Universität Dortmund die Kinder- und Jugendhilfestatistik kontinuierlich 
fachlich weiterentwickelt und analysiert.  

3 Methodik 
3.1 Konzept der Datengewinnung 
Die Statistik der Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Sorgerecht, Sorgeerklärungen wird 
als Sekundärstatistik mittels einer Vollerhebung durchgeführt.  

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung 
Die Statistik der Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Sorgerecht, Sorgeerklärungen ist 
eine dezentrale Statistik. Vom Statistischen Bundesamt werden die Erhebungsunterlagen und Aufbereitungsprogramme 
vorbereitet sowie das Bundesergebnis erstellt. Die Durchführung der statistischen Erhebung, die Aufbereitung der Daten 
und die Veröffentlichung der länderbezogenen Ergebnisse erfolgt bei den Statistischen Ämtern der Länder.  

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung) 
Die Datenaufbereitung erfolgt über spezielle Aufbereitungsprogramme in den Ländern.  

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
Bereinigungsverfahren sind nicht erforderlich  

3.5 Beantwortungsaufwand 
Die Statistik wird als Sekundärstatistik erhoben, bei der vorliegende Verwaltungsdaten statistisch aufbereitet werden. 
Somit findet zum Zwecke der Erhebung der Statistik der Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaf-
ten, Sorgerecht, Sorgeerklärungen keine zusätzliche Belastung von Auskunftgebenden statt.  

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Die Statistik der Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Sorgerecht, Sorgeerklärungen wird 
jährlich als Vollerhebung bei örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt.  

4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
Da es sich bei der Statistik der Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Sorgerecht, Sorgeer-
klärungen um eine Vollerhebung handelt, können stichprobenbedingte Fehler nicht auftreten.  

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler 
Systematische Fehler durch Mängel in der Erfassungs-/Auswahlgrundlage:  

Die Ermittlung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (= Auskunftspflichtige) gestaltet sich für die Statistischen 
Ämter der Länder unproblematisch, da die öffentliche Verwaltung nach klaren Strukturen und Zuständigkeiten geregelt ist. 
Fehler durch Mängel in der Erfassungs- und Auswahlgrundlage sind weitgehend ausgeschlossen.  
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Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten und Merkmale:  

Durch die Auskunftspflicht der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden Ausfälle ganzer Einheiten weitgehend 
ausgeschlossen.  

Verzerrungen durch Mess- und Aufbereitungsfehler:  

Mess- und Aufbereitungsfehler werden durch umfassende Plausibilitätsprüfungen und enge Abstimmung der zuständigen 
Ämter und Behörden weitgehend ausgeschlossen.  

4.4 Revisionen 
4.4.1 Revisionsgrundsätze 
Bei der Statistik der Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Sorgerecht, Sorgeerklärungen 
werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Daher gelten veröffentlichte Daten in der Regel als endgültig.  

4.4.2 Revisionsverfahren 
Nicht relevant (siehe 4.4.1).  

4.4.3 Revisionsanalysen 
Nicht relevant (siehe 4.4.1).  

5 Aktualität und Pünktlichkeit 
5.1 Aktualität 
Die Erhebung der Statistik der Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Sorgerecht, Sorgeer-
klärungen findet nach Ende des Berichtsjahres durch die zuständigen Stellen statt. Spätestens zum 1. Februar des dem 
Berichtsjahr folgenden Jahres sind die Daten an die jeweiligen Statistischen Ämter der Länder weiterzuleiten. Die Bundes-
ergebnisse werden in der Regel 7 Monate nach Ablauf des Erhebungszeitraumes mit einer Pressemitteilung vom Statis-
tischen Bundesamt veröffentlicht. Zeitgleich erfolgt die Veröffentlichung der Daten detailliert im Internet.  

5.2 Pünktlichkeit 
Auf Länderebene erfolgt die Datenveröffentlichung üblicherweise früher. Die geplanten Veröffentlichungstermine werden 
in der Regel eingehalten.  

6 Vergleichbarkeit 
6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Die Erhebungsmethoden und –abläufe sind in allen Bundesländern und für das gesamte Bundesgebiet einheitlich. Die 
Ergebnisse sind daher räumlich vergleichbar. Nach der Bezirksreform in Berlin im Jahr 2001 können die Angaben nicht 
mehr nach dem Ost- und Westteil der Stadt aufgegliedert werden. Der Nachweis der Ergebnisse für das frühere Bundesge-
biet und die neuen Länder erfolgt daher ohne die Daten von Berlin.  

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Durch die Änderungen im SGB VIII sind die Angaben zu den Kindern in erlaubnispflichtiger Tagespflege sowie die Zahl der 
Vaterschaftsfeststellungen nur bis zum Jahr 2004 vorhanden und somit auch vergleichbar. Ab dem Jahr 2004 stehen An-
gaben zu dem gemeinsamen Sorgerecht und ab dem Jahr 2005 die Angaben zu der Anzahl der Tagespflegepersonen mit 
Erlaubnis nach § 43 SGB VIII zur Verfügung sowie ab dem Jahr 2012 auch Angaben zu den Maßnahmen des Familienge-
richts.  

7 Kohärenz 
7.1 Statistikübergreifende Kohärenz 
Die Erhebungsinhalte aller Teile der Kinder- und Jugendhilfestatistiken sind grundsätzlich so aufeinander abgestimmt, 
dass zusammenhängende Aussagen über einzelne Themenfelder sowie die dazugehörenden Ausgaben möglich sind.  

Seit der Neukonzeption der Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe im 
Jahr 2009 ist jedoch nicht mehr ersichtlich, wie viel die öffentliche Hand z. B. für Amtspflegschaften, Amtsvormundschaf-
ten und Beistandschaften aufwendet, da diese Ausgaben jetzt unter der Position „Sonstige Aufgaben des örtlichen und 
überörtlichen Trägers“ zusammengefasst sind.  

7.2 Statistikinterne Kohärenz 
Die Statistik der Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Sorgerecht, Sorgeerklärungen weist 
keine Inkonsistenzen auf und ist somit intern kohärent.  

7.3 Input für andere Statistiken 
Entfällt.  
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8 Verbreitung und Kommunikation 
8.1 Verbreitungswege 
Jährlich im Juli wird üblicherweise eine Pressemitteilung über die Ergebnisse der Statistik der Pflegeerlaubnis, Pflegschaf-
ten, Vormundschaften, Beistandschaften, Sorgerecht, Sorgeerklärungen unter http://www.destatis.de veröffentlicht.  

Die Jahresergebnisse der Erhebung werden in elektronischer Form angeboten. Die Publikationen können kostenlos herun-
tergeladen werden unter:  

http://destatis.de/publikationen  

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
./.  

8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Die Veröffentlichungstermine der Statistik der Pflegeerlaubnis, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Sorge-
recht, Sorgeerklärungen werden in der öffentlich zugänglichen Terminvorschau für Presseveröffentlichungen festgehalten. 
Diese Terminvorschau wird jeweils am Freitag 10:00 Uhr MEZ für die Folgewoche bekanntgegeben.  

Die Terminvorschau kann eingesehen werden unter:  

http://www.destatis.de >Presse&Service > Presse  

9 Sonstige fachstatistische Hinweise 
./.  




